GEMEINDE   THAL

Lfd. Nr. 3/2003
VERHANDLUNGSSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES GEMEINDERATES
am 8.10.2003 im Gemeindeamt Thal
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr
Die Einladung erfolgte am 30.9.2003 durch Kurrende.
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen.
Anwesend waren: Bürgermeister Peter URDL Vizebgm. Peter SCHICKHOFER 
GK Anton HOFBAUER
GR Ing. BEETZ Heinrich
GR HOFER Margarete
GR ECKHARD Gottfried
GR Dr. MUCHITSCH Wolfgang
GR HARTNER Anton
GR Mag. FESSLER Elke

GR STERN Monika GR STAHL Michael GR SÖLKNER Franz GR Dr. FOTR Franz GR HANSMANN Edmund
Außerdem waren anwesend: Andrea LENARDT
Entschuldigt waren:
GR Dietmar SCHREINER
Unentschuldigt waren:
Der Gemeinderat ist beschlussfähig.
Die Sitzung ist öffentlich. Vorsitzender:   Bgm. Peter URDL
Fragestunde
Der Bürgermeister berichtet:
Zur Anfrage von GR SÖLKNER vom 25.6.2003 bezüglich Waldweg von Thal-Eben nach Thal-Eck
Herr Hasenrath Josef ist in dieser Wegsache an ihn herangetreten. Er hat beide betroffenen Personen (Herrn Hasenrath und Herrn Maximilian Stiplosek) zu einem gemeinsamen Gespräch in das Gemeindeamt eingeladen.
Leider konnte keine Einigung erzielt werden. Wie uns auch Dr. Kreuzberger bestätigte, handelt es sich um eine privatrechtliche Angelegenheit und kann darüber nur in einem Feststellungsverfahren bei Gericht entschieden werden.
Nach tel. Rücksprache mit dem Amt d. Stmk. Landesregierung ist die Nutzung dieses Weges durch die Allgemeinheit nicht gegeben und das Ziel (Weiler Eck) ist auch ohne Benützung dieser "Abkürzung"  über öffentliche  Straßen oder Wege erreichbar.  Die  Voraussetzungen für eine Übernahme als öffentlichen Gemeindeweg sind nicht gegeben.
Anfrage GR FOTR bezüglich Bauakt Gottlieb - E-Mail vom 4.8.2003
Der Bürgermeister teilt mit, dass GR FOTR bei diesem Verfahren keine Parteistellung hat, und ihm keine Auskünfte erteilt werden können.
GR FOTR berichtet, dass diese E-Mail-Anfrage seit 4 Wochen in der Gemeinde liegt und ihm niemand mitteilte, dass er keine Parteistellung hat. Er bittet, dass diese Ansuchen in Zukunft schneller beantwortet werden.
Der Bürgermeister erklärt GR FOTR die Kriterien der Parteistellung, und dass daher auch in seinen Bauakt niemand ohne Parteistellung Akteneinsicht hat.
Getränkeabgabe - EuGH-Entscheid
Der Bürgermeister verliest Auszüge aus dem EuGH-Entscheid bezüglich der Getränkeabgabe. Eine Entscheidung hat nun der Verwaltungsgerichtshof zu treffen.
1. Anfrage GR SÖLKNER
Eisbahn und Clubhaus in Thal-Winkel
Es wurde von zwei Seiten an ihn herangetreten, dass in Thal-Winkel beim Objekt Wiesner eine Eisbahn betrieben wird. Weiters wurde auch ein Clubhaus errichtet. Er fragt an, ob es hier eine Bauwidmung und eine Bauverhandlung gegeben hat?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es den Verein ESV-Winkelbach gibt und im Winter Eis geschossen wird. Die Beantwortung dieser Anfrage wird in der nächsten Gemeinderatssitzung erfolgen.
1. Anfrage GR FOTR Zuwendungen und Aufwendungen
Welche Zuwendungen und Aufwendungen, z.B. Geschenke, Glückwunschkarten, Ausflugszuzahlungen, Bücher, Pokale usw. wurden im laufenden Jahr von Seiten der Gemeinde an physische Personen geleistet bzw. sind noch geplant? Er ersucht um Angabe mit Datum, Ort und Höhe und dazu benötigtem Personalaufwand.
Der Bürgermeister teilt mit, dass diese Mittel sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Budget abgedeckt sind und GR FOTR im Prüfungsausschuss die Möglichkeit hat, sämtliche Rechnungen anzuschauen.
GR FOTR teilt mit, dass er im Ausschuss nur in einzelne Belege Einsicht nehmen kann und auf eine Liste besteht.
1. Anfrage GR Hansmann
Errichtung Mehrzweckplatz beim Freizeitpark
In der letzten Ausschusssitzung vom Sportverein ist darüber gesprochen worden, zwischen dem Wiesengrundstück Hauptspielfeld und Parkplatz einen Mehrzweckplatz zu errichten. Wird sich hier etwas in nächster Zeit in dieser Richtung tun?
Der Bürgermeister teilt mit, dass momentan nichts geplant ist.
2. Anfrage GR SÖLKNER Ausschreibung Müll
Wir haben vor ca. 1 oder 1 54 Jahren die grundsätzliche Einverständniserklärung zur gemeinsamen Ausschreibung innerhalb des Abfallwirtschaftsverbandes bzw. eine Neuorientierung des Abfallwirtschaftsverbandes beschlossen. Es war eine Grundsatzerklärung, in Kraft treten sollte sie mit Beginn 2004. Wer sitzt für die Gemeinde Thal in diesem Gremium und ist da irgendetwas weitergegangen?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es nach wie vor noch keine Verbandslösung gibt. Frau Weinhandel war in der Gemeinde und hat die Preise mit den Nachbargemeinden verglichen. Momentan ist die Marktgemeinde Thal noch am günstigsten mit den Preisen, die wir ausgehandelt haben. Wahrscheinlich wird es bis Jahresende noch keine Lösung geben. Er teilt mit, dass es einen Bericht in der nächsten Gemeinderatssitzung geben wird.
1. Anfrage GR Stahl
Pächter für das Cafe Sapperlot
Gibt es für das Cafe Sapperlot einen neuen Pächter?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es einen Interessenten gegeben hat, leider sind die Verhandlungen gescheitert.
2. Anfrage GR FOTR
Bekanntgabe Straßenbezeichnungen an die Stmk. Landesregierung
GR FOTR ersucht um Bekanntgabe, wer von Seiten der Gemeinde wann und was bezüglich der Straßenbezeichnungen an die Stmk. Landesregierung übermittelt hat sowie um Vorlage des Gemeinderatssbeschlusses vom 11.12.2002, aus dem hervorgeht, dass die Straßenbezeichnungen mit den neuen Hausnummern gleichzeitig mit der Revision des Flächenwidmungsplanes eingeführt werden.
Der Bürgermeister teilt mit, dass für bestimmte Baulose die Stmk. Landesregierung von uns, nachdem wir keine Straßenbezeichnung haben, Bezeichnungen für die Projektierung des Landes verlangt. Der Irrtum, welcher beim Land passiert ist, war, dass der zuständige Bearbeiter diese Namen hinausgegeben hat, ohne mit den Gemeinden Rücksprache zu halten. Es wurden Namen eingesetzt, die nicht stimmen. Der Bürgermeister hat mit dem zuständigen Bearbeiter gesprochen und um eine Erklärung für den Gemeinderat ersucht. Wir haben nur unsere Ausbaulose bekannt gegeben, das hat mit einer Straßenbezeichnung nichts zu tun.
GR FOTR gesteht zu, dass gewisse Straßenstücke so benannt wurden und so zum Namen gekommen sind. Wie sind dann viele Privatstraßen, die nicht zu den öffentlichen Ausbaulosen gehören, zu diesen Bezeichnungen gekommen, z.B. bei der Wendlleiten der Schatzlweg oder der Kellererweg zum Wagner hinunter? Er teilt mit, dass es insgesamt 72 Wegbezeichnungen gibt.
GR FOTR ersucht um Protokollierung des Wortlautes von Vizebürgermeister Schickhofer: Vizebürgermeister Schickhofer teilt mit,  dass  dies Phantasienamen von diesen Beamten der Landesregierung sind.
GR FOTR teilt mit, dass er ein Schreiben von der Stmk. Landesregierung hat, dass sie keinen einzigen Namen selbst erfunden hat. Viele Gemeinden haben die Wege bekannt gegeben, es erfolgte eine Aussendung von der Landesregierung. In allen Gemeinden, wo dies nicht der Fall gewesen ist, ist jemand von der Stmk. Landesregierung zur Gemeinde gefahren, hat dann jemanden von der Gemeinde mitgenommen, ist dort die Gemeinde abgefahren und so sind in anderen Gemeinden üblicherweise diese Bezeichnungen entstanden. So könnte ich es mir auch bei uns vorstellen. GR FOTR wundert es, dass dies hier abgestritten wird. Weil man sich dann als Gemeinde fragen muss, da geht jemand in der Landesregierung her, erfindet dort Namen, gibt diese Namen in das System rein, was weltweit verfügbar ist, nicht nur jetzt auf dem Server, sondern in allen Navigationssystemen, das kostet nämlich ein Heidengeld. Da sind überall CDs gepresst, in denen diese Namen drinnen sind und daran ist jemand in der Landesregierung schuld.
Der Bürgermeister ersucht GR FOTR um das Schreiben vom Land Steiermark. GR FOTR teilt mit, dass er dieses Schreiben im Auto hat.
Der Bürgermeister teilt mit, dass er persönlich mit Herrn Hofrat Kürschner gesprochen hat. Dieser hat bestätigt, dass ein Irrtum passiert ist. Der zuständige Bearbeiter ist zu früh mit den Daten hinausgegangen, es wurde keine Rücksprache mit der Gemeinde gehalten und dies sind Projektnamen. Es ist auch nichts dabei, denn es gibt ja keinen Schatzlweg.
GR FOTR teilt mit, dass er von der Landesregierung eine große Karte von Thal bekommen hat, wo alle Straßenbezeichnungen drauf sind, wovon einige hirnrissig sind.
Der Bürgermeister teilt mit, dass er diese Karte nun kennt. Da ist ja nicht die Gemeinde schuld, wenn der Bedienstete einfach die Projektwege hinein nimmt. Er fragt GR FOTR, mit wem er beim Land gesprochen hat?
GR FOTR teilt mit, dass er mit Herrn Ing. Stern gesprochen hat.
Der Bürgermeister erklärt, dass er mit Herrn Ing. Stern selbst gesprochen hat und dass Herr Ing. Stern leider diese Daten hergegeben hat, ohne vorher die Gemeinde zu verständigen bzw. Rücksprache zu halten. Es waren davon 77 Gemeinden betroffen, nicht nur die Gemeinde Thal.
GR FOTR teilt mit, dass die Straße mitten vom Kinderspielplatz Richtung Eck Steinbergstraße heißt, dies ist hirnrissig. Offiziell gibt es erst eine Straßenbezeichnung, wenn sie vom Gemeinderat abgesegnet ist, wenn sie im Statistischen Amt in Wien protokolliert wird, dann kriegt sie eine Nummer dort und dann ist sie offiziell. Jetzt haben wir auf einmal inoffizielle Bezeichnungen, die laut Herrn Ing. Stern aus der Gemeinde kommen, es sind dort ganz spezifische Namen drinnen. Er hätte gerne, dass Herr Ing. Stern bei der nächsten Gemeinderatssitzung anwesend ist.
Der Bürgermeister ersucht GR FOTR nochmals um das Schreiben von Herrn Ing. Stern.
GR FOTR ersucht um Protokollierung:
Nicht wir sind an die Kleine Zeitung bezüglich dieses Artikels herangetreten, sondern die Kleine Zeitung hat uns befragt.
Es erfolgt nochmals eine Diskussion bezüglich des Schreibens von Herrn Ing. Stern an GR FOTR. GR FOTR teilt mit, dass er eine Gesprächsnotiz hat, die er Herrn Ing. Stern zugemailt hat.
GR FOTR ersucht um Vorlage des GR-Beschlusses vom 11.12.2002.
GR SÖLKNER teilt mit, dass der GR-Beschluss vom 11.12.2002 kein Umsetzungsbeschluss, sondern ein Rahmenbeschluss im Budget ist.
2. Anfrage GR Hansmann Berufsfeuerwehr Stadt Graz
GR Hansmann teilt mit, dass ihm bei der Akteneinsichtnahme aufgefallen ist, dass von der Berufsfeuerwehr Stadt Graz die Parkplatzsituation am Thalersee kritisiert wird. Gibt es hier schon Überlegungen zur weiteren Vorgangsweise?
Der Bürgermeister erklärt, dass es hier um die Verparkung der Landesstraße geht. Wir haben dies an die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung weitergegeben. Es kann nur die Gendarmerie abstrafen oder abschleppen. Die Autos stehen beim Halteverbot auf der einen Seite und die andere Straßenseite wird auch verparkt.
GR SÖLKNER und GR FOTR teilen mit, dass diese Unterlagen nicht in der Akteneinsichtnahme aufgelegen sind.
Der Bürgermeister erklärt, dass dies ein Besprechungsprotokoll war und nicht Gegenstand der Sitzung ist.
GRATULATION ARNOLD SCHWARZENEGGER:
Zur Wahl unseres Ehrenbürgers Arnold Schwarzenegger zum Gouverneur von Kalifornien gratuliert der Gemeinderat. Die Gemeinde Thal stand in dieser Zeit im nationalen und internationalen Medieninteresse - ca. 60 Radio- und Fernsehstationen sowie Zeitungsjournalisten waren da oder riefen an.
Der Bürgermeister beantragt die Aufnahme des Punktes
-   Landesstraße L 331 Ausbau Winterteichbrücke bis Freizeitpark - Abtretung Gemeindegrund in die Tagesordnung.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR Hansmann beantragt die Aufnahme des Punktes
-   Wegerechte in Thal-Eben (Grundstück Stiplosek Maximilian) in die Tagesordnung.
Beschluss:      Der Antrag von GR Hansmann wird einstimmig angenommen.
GR SÖLKNER beantragt gemäß § 34 Abs. 1 lit b der Stmk. GemO 1967 i.d.g.F. die Aufnahme
folgender Punkte in die Tagesordnung:
Öffentliche Wegerechte sichern - sanfte Naherholung ermöglichen Verleihung der Ehrenbürgerschaft für Joe Polaischer
Beschluss:      Der Antrag von GR SÖLKNER wird einstimmig angenommen.
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 25.6.2003
2. Prüfungsbericht II. Quartal 2003
3. Ortsentwicklungs-KEG Freizeitpark - Mietverträge
4. Feuerwehr Löschvertrag BF Graz, FF Steinberg-Rohrbach
5. Privatstraßenzuschuss Unterthal
6. Gemeindestraße Eck - Eben - Verkehrssicherheitsmaßnahmen
7. Plabutsch - Natur-Erlebnis-Park
8. Landesstraße L 331 Ausbau Winterteichbrücke bis Freizeitpark - Abtretung Gemeindegrund
9. Wegerecht in Thal-Eben (Grundstück Stiplosek Maximilian)
10. Öffentliche Wegerechte sichern - sanfte Naherholung ermöglichen
11. Verleihung der Ehrenbürgerschaft für Joe Polaischer
12. Allfälliges
Nicht öffentlicher Teil:
1. Personalangelegenheit
2. Getränkeabgabe Kling - Berufung
3. Franz und Maria FOTR - Befreiung vom Kanalanschluss / Ausnahme vom Kanalanschlusszwang
(Dringlichkeits-Antrag GR SÖLKNER im „nicht öffentlichen Teil")
4. Allfälliges
VERLAUF:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 25.6.2003
Über den Entwurf des Protokolls der „öffentlichen Sitzung" vom 25.6.2003 haben die Schriftführer am 7.8.2003 gemeinsam beraten und ist das daraus resultierende Protokoll an die Fraktionsvorsitzenden und an die Schriftführer übermittelt worden.
Das Protokoll der „nicht öffentlichen Sitzung" vom 25.6.2003 ist 8 Tage zur Einsichtnahme aufgelegen.
Der    Bürgermeister     ersucht    die    Schriftführer     (GR. Mag. Fessler, GR Stern, GR SÖLKNER und GR Hansmann) um ihre Stellungnahmen.
SPÖ:
Seitens der SPÖ gibt es keine Einwände.
ÖVP:
Seitens der ÖVP gibt es keine Einwände.
THAL:
Seitens der THAL gibt es folgenden Einwand:
Auf Seite 3, Absatz 1 muss der Text lauten:
Der Bürgermeister vertritt die Meinung, dass die Gemeinde hier keine rechtliche Möglichkeit habe, er werde sich aber die Sache anschauen und einen Bericht in der nächsten Gemeinderatssitzung geben.
FPÖ:
Seitens der FPÖ gibt es keine Einwände.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Protokoll mit der angeführten Änderung zu genehmigen und zu unterfertigen.
Beschluss:      Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und gefertigt.
2. Prüfungsbericht II. Quartal 2003
GR Hansmann berichtet, dass die Prüfung der Gemeindegebarung und der Gebarung der Ortsentwicklungs-KEG am 04.08.2003 eine ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung ergeben hat und verliest die Kassenbestände.
Gemeindegebarung II. Quartal 2003:
Bargeld
€
1.229,71
Giro
€
99.422,99
Subkonto
€
368.760.29
Gesamt
€
469.412,99
Ortsentwicklungs-KEG II. Quartal 2003: Giroverkehr:
Einnahmen
€   351.293,98
Ausgaben
€   330.417,09
Gesamt Girokonto       €     20.876,89
Subkonto:
Einnahmen
€
0,00
Ausgaben
€
145.346.00
Gesamt Subkonto
€
-145.346,00
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Weitere Prüfungsbemerkungen:
GR FOTR protokolliert:
Bei der Durchsicht des Ordners Beleg Nr. 5444 bis 6045 ist aufgefallen, dass der Sportverein Thal verpflichtet ist, Rechnungen zu legen, hingegen die FF Rohrbach-Steinberg für denselben Betrag keine Rechnungen vorzulegen hat. Die Diskussion hat ergeben, dass für größere Rechnungsbeträge (Subventionen) stets Rechnungen gefordert werden und die FF Rohrbach-Steinberg eine Ausnahme ist, weil ein jährlicher Bericht vorgelegt wird.
GR FOTR macht den Vorschlag, im Gemeinderat dieses Thema zu diskutieren.
GR Hansmann beantragt die Zustimmung zum Prüfungsbericht. Beschluss:      Der Antrag von GR Hansmann wird einstimmig angenommen.
Der Gemeinderat legt fest, dass ab dem Budget 2004 alle Vereine Rechnungen für die Förderungen vorlegen müssen.
3. Ortsentwicklungs-KEG - Mietverträge
Der Vizebürgermeister berichtet:
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.06.2003 die Mietverträge über die Vermietung des Freizeitparks an den Sportverein ML Bau Thal, den Eisschützenverein Thal sowie an den Alko Blitz - 1. Thaler Volleyballverein beschlossen.
Diese Mietverträge sollen wie folgt abgeändert werden:
§ 7 Abs. b):
Die Vermieterin behält sich das Recht vor, den im § 1 dieser Vereinbarung genannten Mietgegenstand auch an andere Personen zu vermieten. Eine solche Vermietung kann jedoch nur mit Zustimmung des Mieters erfolgen.
Der Satz: "Die Zustimmung des Mieters ist jedoch jedenfalls gegeben, wenn diesem die geplante Nutzung durch den Vermieter vier Wochen vorher angekündigt wird" entfällt.
$ 7 Abs. f):
Der Mieter verpflichtet sich, die Zugänge zum Clubhaus, zum Sportgelände und zu den Außenanlagen in Ordnung zu halten.
Die Wörter: "zu säubern und bei Schneefall zu räumen und zu streuen" entfallen. GK Hofbauer und GR Hansmann verlassen den Sitzungssaal.
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, den vorliegenden Änderungen der Mietverträge über die Vermietung des Freizeitparks an den Sportverein ML Bau Thal, den Eisschützenverein Thal sowie an den Alko Blitz - 1. Thaler Volleyballverein zuzustimmen.
GR FOTR ersucht um Protokollierung seiner Frage:
„Für mich stellt sich schon die Frage, beim letzten Mal ist der Gemeinderat befasst worden mit diesen Mietverträgen, hat dort seine Zeit investieren müssen, und jetzt kommt man hinterher drauf, es schaut so aus, oder es hat damals schon so ausgeschaut, als hätte derjenige der den Vertrag errichtet hat, mit den Vereinen nicht gesprochen. Es kann somit nicht sein, dass ein Vertrag, der unterschriftsreif ist, der vom Gemeinderat abgestimmt worden ist, jetzt noch einmal geändert werden muss."
Der Bürgermeister teilt mit, dass es immer wieder Änderungen geben kann, so wie es auch bei Gesetzen Novellen gibt.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Beetz, Hofer, Eckhard, Muchitsch, Hartner, Fessler, Stern u. Stahl) angenommen. 2 Stimmenthaltungen (SÖLKNER, FOTR)
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, den gefassten Beschluss gemäß § 131 des Stink. Volksrechtegesetzes für dringlich zu erklären.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 10 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Beetz, Hofer, Eckhard, Muchitsch, Hartner, Fessler, Stern u. Stahl) angenommen. 2 Gegenstimmen (SÖLKNER, FOTR)
4. Feuerwehr Löschvertrag BF Graz, FF Steinberg-Rohrbach
GR Beetz verlässt den  Sitzungssaal. Der Bürgermeister berichtet:
Zur Löschverbandsvereinbarung mit der Berufsfeuerwehr Graz soll mit der freiwilligen Feuerwehr Steinberg-Rohrbach eine zusätzliche Löschverbandvereinbarung getroffen werden. Gleichzeitig soll der von der Berufsfeuerwehr zu erbringende Leistungsumfang geändert werden.
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Der Bürgermeister verliest die Vereinbarung der Stadt Graz hinsichtlich der Änderung des durch die Berufsfeuerwehr zu erbringenden Leistungsumfanges. (Anhang "A")
GK Hofbauer und GR Hansmann kehren in den Sitzungssaal zurück. GR Eckhard verlässt den Sitzungssaal.
Der Bürgermeister verliest die Löschverbandsvereinbarung mit der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg-Rohrbach. (Anhang "B")
GR Eckhard kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, der Vereinbarung mit der Stadt Graz hinsichtlich der Änderung des durch die Berufsfeuerwehr zu erbringenden Leistungsumfanges sowie der Löschverbandsvereinbarung mit der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg-Rohrbach zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
5. Privatstraßenzuschuss Unterthal
GR Hofer verlässt den Sitzungssaal. Der Bürgermeister berichtet:
Die Weggemeinschaft Unterthal (Fam. Dims, Fam. Fuchs) hat um einen Zuschuss zur Asphaltierung (Renovierung) der Zufahrtsstraße Grdst.Nr. 610/10 zu o.a. Einfamilienhäusern (Gesamtkosten € 2.263,20 inkl. 20% MWSt. lt. Anbot der Firma Mandlbauer vom 13.08.2003) angesucht.
GR Beetz und GR Hofer kehren in den Sitzungssaal zurück.
GR FOTR stellt den Antrag, dass zukünftig Zuzahlungen zur privaten Straßenerrichtung bzw. privaten Straßensanierung nur dann erteilt werden, wenn allfällige zukünftige Benützungsbeschränkungen nur in Übereinkunft mit der Marktgemeinde Thal vorgenommen werden. Diese Zusage von Seiten der ansuchenden Anrainerinnen ist schriftlich einzuholen.
Beschluss:      Der Antrag von GR FOTR wird mit
12 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Hofbauer, Beetz, Hofer, Eckhard, Muchitsch, Hartner, Fessler, Stern, Stahl u. Hansmann) abgelehnt. 2 Stimmen für den Antrag (SÖLKNER, FOTR)
Der Bürgermeister stellt den Antrag, einen Privatstraßenzuschuss in Höhe von € 1.131,60 zu übernehmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird mit 13 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofbauer, Beetz, Hofer, Eckhard, Muchitsch, Hartner, Fessler, Stern, Stahl, FOTR u. Hansmann) angenommen. 1 Stimmenthaltung (SÖLKNER)
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6. Gemeindestraße Eck - Eben - Verkehrssicherheitsmaßnahmen
GR Hartner berichtet, dass in der Gemeinderatssitzung vom 25.06.2003 das Aufbringen eines Bodenmarkierungspiktogrammes "30" als psychologisch wirksame Bodenmarkierung beschlossen wurde.
Da das Anbringen des Bodenmarkierungspiktogrammes "30" aus Platzgründen nicht möglich war, wurden Fahrbahnquermarkierungen angebracht.
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit befürwortet eine Fahrbahnquermarkierung als verkehrsberuhigende Maßnahme wie folgt:
"Durch gestalterische Maßnahmen soll dem Kraftfahrer deutlich sichtbar gemacht werden, dass
neben der verkehrlichen Nutzung auch andere Nutzungen im Straßenverkehr bedeutend sind und er
sein Verhalten und seine Geschwindigkeit anzupassen hat.
Zu      gestalterischen      Maßnahmen      zählen      unter      anderem      die      Anbringung      von
Fahrbahnquermarkierungen   und   Bodenmarkierungspiktogrammen   oder   die   Verwendung   von
verschiedenen Oberflächenmaterialien.
Linien, die "schnurgerade" entlang der Fahrbahn laufen, wirken beschleunigend.
Linien,  die quer über die Fahrbahn verlaufen,  unterbrechen den Straßenverlauf und wirken temporeduzierend.
Querbetonungen können durch Bodenmarkierungen oder Belagswechsel erreicht werden.
Werden    Fahrbahnquermarkierungen    in    immer    kürzer    werdenden    Abständen    auf    der
Straßenoberfläche angebracht, so wird dem Autofahrer, der mit gleich bleibender Geschwindigkeit
über die Querstreifen fährt, optisch der Eindruck vermittelt, schneller zu werden. Dadurch wird er
veranlasst, seine Geschwindigkeit zu reduzieren."
GR Hartner stellt den Antrag, den Beschluss über das Bodenmarkierungspiktogramm "30" vom 25.06.2003 wie folgt abzuändern: Als psychologisch wirksame Bodenmarkierung Fahrbahnquermarkierungen aufzubringen.
Beschluss:      Der Antrag von GR Hartner wird einstimmig angenommen.
7. Plabutsch - Natur-Erlebnis-Park
Der Bürgermeister berichtet:
Der Natur-Erlebnis-Park Plabutsch liegt in einer gewachsenen Kulturlandschaft von der Ruine Gösting über den Plabutsch bis zum Buchkogel und Gedersberg.
Er ist eine grüne Verbindung zwischen der Stadt Graz und den Umlandgemeinden. Er ist ein Projekt der Stadt Graz in Kooperation mit den Umlandgemeinden Attendorf, Hitzendorf, Rohrbach-Steinberg, Seiersberg und Thal.
Das Gesamtkonzept Natur-Erlebnis-Park Plabutsch besteht aus verschiedenen Teilprojekten, die alle zu einem gemeinsamen Ziel beitragen sollen: Die Attraktivierung des Plabutsch als Naherholungsgebiet. Von zentraler Bedeutung sind Natur-Erlebnis-Stationen, wie z.B. Picknickwiesen mit Grillmöglichkeiten, Aussichtswarten, und Mountainbike-Kinderspielplatz. Verbunden werden diese Stationen durch ein Netz von Wanderwegen und Mountainbikestrecken. Der Natur-Erlebnis-Park Plabutsch ist ein sich permanent entwickelndes Netzwerk, welches den klaren Zielsetzungen im Sinne einer Naturparkidee folgt. Als Zukunftsoption ist eine Umwandlung in einen Natur-Park Plabutsch in Aussicht.
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Zunächst soll eine einheitliche Wegbeschilderung erfolgen. Die Kosten dafür soll jede Gemeinde für ihr Gemeindegebiet übernehmen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die grundsätzliche Zustimmung zum Projekt Natur-Erlebnis-Park Plabutsch zu geben sowie die Kosten für die Wegbeschilderung in unserer Gemeinde zu übernehmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
8.   Landesstraße L 331 Ausbau Winterteichbrücke bis Freizeitpark - Abtretung Gemeindegrund
Der Bürgermeister berichtet:
Nach mehreren Gesprächen mit dem Land Steiermark und den zuständigen Politikern wird nun der langersehnte Ausbau der Landesstraße L 331 von der Winterteichbrücke bis zum Freizeitpark in Angriff genommen. Im Zuge des Ausbaus muss im Bereich des Freizeitparks ein Grundstück der Marktgemeinde Thal seitens des Landes Steiermark in Anspruch genommen werden.
Folgende Grundstücksfläche wird beansprucht:
Grdst.Nr.        1313/1
177 m2
Die Gesamtentschädigung beträgt € 619,50
Ein Entwurf für das Übereinkommen zwischen der Marktgemeinde Thal und dem Land Steiermark liegt vor.
Der Bürgermeister berichtet über den Inhalt des Übereinkommens (Anhang "C").
Der Bürgermeister beantragt die Zustimmung zum vorliegenden Übereinkommen mit dem Land Steiermark.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
9. Wegerecht in Thal-Eben (Grundstück Stiplosek Maximilian) GR Hansmann stellt den Antrag der Gemeinderat möge beschließen:
Der Straßenausschuss erhält den Auftrag, die notwendigen Rechtsauskünfte einzuholen, die in weiterer Hinsicht dem Gemeinderat als Entscheidungsgrundlage in dieser Sache dienen können.
GR SÖLKNER verliest ein Rechtsgutachten von Dr. Wolfgang Stock. Beschluss:      Der Antrag von GR Hansmann wird einstimmig angenommen.
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10. Öffentliche Wegerechte sichern - sanfte Naherholung ermöglichen GR SÖLKNER stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen:
1. Sämtliche im Gemeindegebiet bestehenden Privatstraßen und Privatwege werden daraufhin überprüft, ob durch einen mindestens 30jährigen Allgemeingebrauch de facto ein öffentliches Wegerecht begründet wurde. Zur Erhebung dieses Bestandes soll die Bevölkerung in einer systematischen    Erhebung    breit    eingebunden    werden.    Der    Verkehrs-    und    der Umweltausschuss werden beauftragt in gemeinsamer Arbeit die notwendigen Vorberatungen durchzuführen   und   dem   Gemeinderat   bis   zur   nächsten   Quartalssitzung   konkrete Beschlussvorlagen zu erstatten.
2. Auf jenen Straßen und Wegen, auf denen ein ersessenes öffentliches Recht glaubhaft gemacht werden kann, tut der Gemeinderat seinen Besitzwillen ausdrücklich kund und genehmigt die Aufnahme entsprechender Besitzerwerbshandlungen.
3. Die Marktgemeinde Thal bemüht sich von den betreffenden Grundeigentümerinnen eine schriftliche Erklärung folgender Punkte zu erhalten:
Anerkennung des ersessenen Wegeservituts Duldung der Ausübung des ersessenen Wegerechts Beseitigung aktueller Beeinträchtigungen Unterlassung zukünftiger Störungen Einwilligung in die grundbücherliche Einverleibung
4. In Fällen, in denen mit einem Verpflichteten keine Einigung hergestellt werden kann, bringt die   Marktgemeinde   Thal   beim   Bezirksgericht   für   Zivilrechtssachen   in   Graz   eine Servitutsklage gem. § 523 ABGB ein.
5. All  jene   öffentlichen   Wegerechte,   die   entweder   durch   gütliche   Einigung   mit   den Verpflichteten oder durch Gerichtsbeschluss außer Streit gestellt werden können, werden dem Grundbuch einverleibt.
6. Für den Fuß- und Fahrradverkehr auf den für den Allgemeingebrauch sichergestellten Wegen sichert die Marktgemeinde Thal den Grundstückseigentümerinnen durch die Einverleibung in die „Steirische Freizeitpolizze" (Uniqua-Versicherung) die Übernahme des Haftungsrisikos zu.
Begründung:
1. Gem. § 70 Absatz 1 der Stmk. Gemeindeordnung sind die Gemeindeorgane verpflichtet, das Gemeindeeigentum ungeschmälert zu erhalten. Dienstbarkeiten wie Wegerechte u.a. sind Teil des Gemeindevermögens.
2. Im geltenden Örtlichen Entwicklungsprogramm der Marktgemeinde Thal hat sich die Gemeinde auf die Entwicklung einer besonderen Naherholungsfunktion für die Menschen des Großraums Graz festgelegt. Die Sicherstellung und Erweiterung des Angebots einer Vielfalt an Spazier-, Wander- und Radwegen ist ein unerlässlicher Teil dieser Orientierung.
3. Die Förderung der Bewegungen des Gehens, Spazierens, Wanderns und Laufens und Radfahrens ist von großer gesundheitspolitischer Bedeutung und steht in Übereinstimmung mit der langjährigen Orientierung am Leitbild einer „Gesunden Gemeinde".
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4. Kurze fußläufige und mit nichtmotorisierten Verkehrsmitteln befahrbare Verbindungen zwischen einzelnen Siedlungsbereichen der Gemeinde fördern die direkte Kommunikation und   das   selbstbestimmte   Zusammenleben   der   Bewohnerschaft,   insbesondere   ihrer nichtmotorisierten Teile (Kinder, alte Menschen).
5. Grundbücherlich    nicht    gesicherte    Dienstbarkeiten    können    durch    die    sogenannte „Freiheitsersitzung" (durch Aufstellen von Fahr- oder Gehverbotstafeln oder das Setzen von Maßnahmen, die eine faktische Nichtbenützbarkeit herbeiführen) innerhalb von drei Jahren auch wieder verjähren. Die öffentliche Geltendmachung bestehender Wegerechte durch die Gemeinde beugt einem derartigen Rechtsverlust vor.
6. Bei grundbücherlich nicht gesicherten Servituten besteht im Falle einer Veräußerung des Grundstücks die Gefahr des Rechtsverlustes durch den „gutgläubigen lastenfreien Erwerb durch Dritte" (§1500 ABGB).
7. Das bei den Eigentümerinnen liegende Haftungsrisiko des Allgemeingebrauchs öffentlicher Wege wird von diesen häufig als Ärgernis empfunden und stellt oft den Anlass für bewusst herbeigeführte Freiheitsersitzungen dar.
Beschluss:      Der   Antrag   von   GR   SÖLKNER   wird   einstimmig., dem—Straßen- und Umweltausschuss zugewiesen.
11. Verleihung der Ehrenbürgerschaft für Joe Polaischer
GR Hartner, GR Hansmann und GR Stahl verlassen den Sitzungssaal. GR SÖLKNER stellt den Antrag, der Gemeinderat möge beschließen:
Herrn Joe Polaischer, geboren am 18. Februar 1946, wohnhaft in Rainbow-Valley-Farm 588, Matakana Valley Road, R.D. 5, Warkworth, Neuseeland, die Ehrenbürgerschaft zu verleihen.
Begründung:
1. Auf dem Hintergrund seines weitreichenden kritischen Bewusstseins hat sich Joe Polaischer besondere Verdienste um die praktische Entwicklung eines persönlichen zeitgemäßen, global verantwortbaren und ökologisch nachhaltigen Lebensstils erworben.
2. Im Mittelpunkt dieser Leistung steht die Wiederbelebung und Fortentwicklung der uralten naturnahen Landwirtschaftstechnik der Permakultur. Joe Polaischer gilt heute auf diesem Gebiet als weltweit gefragter Fachmann und Referent. Sein von ca. 350 Zuhörerinnen besuchter und begeistert akklamierter Vortrag am 10. September 2003 im Turnsaal der LFS Grottenhof-Hardt war eine eindrucksvolle Bestätigung dieses Rufes.
3. Auch in seiner persönlichen    Lebensführung ist Joe Polaischer ein glaubwürdiger und überzeugender Vertreter des Nachhaltigkeitsgedankens. Seine in vielen arbeitsreichen Jahren aufgebaute Rainbow-Valley-Farm in Neuseeland orientiert sich sowohl in baubiologischer als auch in landwirtschaftlicher und ernährungsphysiologischer Hinsicht an der Erkenntnis der Notwendigkeit     der    möglichst    kleinräumigen     Schließung    natürlicher     Kreisläufe (Energiegewinnung  aus Biomasse-Kleinkraftwerken,  ökologische Wasserbewirtschaftung und naturnahe Abwasserreinigung, etc.)
4. In sozialpolitisch relevanter Hinsicht bemüht sich Polaischer in den letzten Jahren um die Verbesserung der Lebensbedingungen des Volkes der Maori, der Urbewohner Neuseelands.
5. Joe Polaischers bisheriges Lebenswerk kann als wesentlicher und glaubwürdiger Beitrag zur
Entwicklung einer umfassenden Kultur des Friedens gewertet werden.
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6. Joe Polaischer verbrachte mehrere Jahre seiner Jugend in unserer Gemeinde, steht bis heute mit einigen Thalerlnnen in enger Verbindung und zeigt auch immer wieder an unserem Gemeindeleben besonderes Interesse.
7. Die Ehrung der ökologisch und global orientierten Persönlichkeit Joe Polaischers steht im vollem Einklang mit den uns aus der Trägerschaft des Umweltschutzpreises des Landes Steiermark und aus unserer Mitgliedschaft im Klimabündnis erwachsenden Verantwortung. Seine Erhebung zum Ehrenbürger ist geeignet diesen von der Gemeinde grundsätzlich propagierten Entwicklungsweg zu fördern.
GR Hartner, GR Hansmann und GR Stahl kehren in den Sitzungssaal zurück.
Der Bürgermeister teilt mit, dass nicht sofort eine Entscheidung getroffen werden kann, es soll dieser Antrag an den zuständigen Ausschuss verwiesen werden. Es müssten einmal die Voraussetzungen für eine Ehrenbürgerschaft geprüft werden.
Über den Antrag von GR SÖLKNER wurde kein Beschluss gefasst.
GR FOTR stellt den Antrag, dass in der ersten GR-Sitzung 2004 der Antrag von Herrn SÖLKNER behandelt wird.
Der Bürgermeister teilt mit, dass in der Zwischenzeit die Richtlinien und Kriterien eruiert werden, die für die Verleihung der Ehrenbürgerschaft zu erfüllen sind und welche Ehrungen es gibt.
Beschluss:      Der Antrag von GR FOTR wird mit 13 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Hofbauer, Beetz, Hofer, Eckhard,  Muchitsch,  Fessler,  Stern,  Stahl,  SÖLKNER,  FOTR u.  Hansmann) angenommen. 1 Stimmenthaltung (Hartner)
12. Allfälliges
Der Bürgermeister berichtet:
a)
Dankschreiben Sportverein Thal
Der Bürgermeister verliest das Dankschreiben vom Sportverein Thal an den Gemeinderat für die großzügige finanzielle Unterstützung anlässlich des Jugendzeltlagers.
b)
Machbarkeitsstudie
Die noch offenen restlichen Förderungsmittel in Höhe von € 2.180,64 für die Machbarkeitsstudie wurden vom Land Steiermark am 09.07.2003 überwiesen.
c)
Ansuchen Änderungen Flächenwidmungsplan
Der Bürgermeister berichtet, dass 52 Ansuchen für die Änderung des Flächenwidmungsplanes vorliegen.
d)
Ausbau Gemeindestraße Sorger - Bacher
Der Ausbau der Gemeindestraße Grdst.Nr. 1381/1 in Thal-Winkel von Haus Sorger bis zur Liegenschaft Bacher wurde in das Förderungsprogramm des Landes Steiermark (mit einem Förderprozentsatz von 50 %) aufgenommen.
Mit dem Ausbau soll noch heuer vom Land begonnen werden. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest.
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e)
Mountainbike-EM 2003
Der Bürgermeister verliest das Dankschreiben von Herrn Landesrat Hermann Schützenhöfer zur Mountainbike-Europameisterschaft 2003, die auch in Thal stattgefunden hat.
f)
„Yougend.st" - Runder Tisch
Es hat bereits einen Runden Tisch gegeben, wo die Vereinsobmänner und 5 Jugendliche anwesend waren. Es wurde bei dieser Sitzung eine Arbeitsgruppe gebildet und ein Programm erarbeitet, worüber der Bürgermeister berichtet. Diese Arbeitsgruppe hat für den Workshop bereits Themen erarbeitet, wozu die Jugendlichen eingeladen werden.
GR FOTR teilt mit, dass am 8.11.2003 das Martinsfest stattfindet.
Der Bürgermeister erklärt, dass Frau Mag. Schwetz keinen anderen Termin mehr frei hat. Das Martinsfest betrifft eher die kleineren Kinder. Zum Yougend.st-Workshop sind die 13- bis 18-Jährigen eingeladen.
g)
Informationsveranstaltung GU-West
Es hat eine Informationsveranstaltung zur Bildung der Arbeitsgruppe Gastronomie gegeben, sowie die erste Sitzung dazu bei Bürgermeister Höfer mit dem Büro Rettensteiner. Es wurde darüber diskutiert, wie man diese ganze Region vermarktet. Es waren sieben Gastwirte anwesend, von der Marktgemeinde Thal Herr Senekowitsch. Das nächste Treffen findet am 13.10.2003 in St. Bartholomä statt, wozu wieder die Gastwirte eingeladen wurden.
h)  Schreiben Gemeindebauernausschuss Obmann Karl Katzbauer
Der Bürgermeister verliest das Schreiben vom Gemeindebauernausschuss bezüglich Verwendung des nicht behobenen Jagdpachteuros.
i)   Aufsichtsbeschwerde der ThAL
Die ThAL hat eine Aufsichtsbeschwerde eingebracht. Vom Amt der Stmk. Landesregierung wurde dazu Folgendes mitgeteilt:
Zur Eingabe der Thaler Alternative Liste/ThAL vom 10.4.2003 hat die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung einen ausführlichen Erhebungsbericht vorgelegt, dem auch entsprechende Unterlagen beigeschlossen waren.
Zur Sach- und Rechtslage ist folgendes festzustellen:
Zul.)
Zunächst wurde erhoben bzw. hat der Bürgermeister in seiner schriftlichen Stellungnahme vom 9.5.2003 festgehalten, dass der Prüfungsausschuss am 3.10.2002 keinen konkreten Beschluss hinsichtlich der Prüfung des BA 03 gefasst hat; es wurden von Herrn Dr. FOTR diesbezüglich lediglich Wünsche vorgetragen.
Mit Schreiben vom 25.10.2002 hat Gemeinderat Edmund Hansmann als Obmann des Prüfungsausschusses der Marktgemeinde Thal die Mitglieder dieses Ausschusses zur Sitzung am 4.11.2002
eingeladen;   die   Einladung   erging   auch   an   den   Bürgermeister   und   an   den Gemeindekassier. Bei der Sitzung am 4.11.2003 hat Herr Ing. Wagner, Firma Pöcheim, über den
Bauabschnitt 03 anhand einer Chronologie referiert, was nach dem Beschwerdevorbringen vom 10.4.2003 gegen die Bestimmung des § 86 Abs. 5 Stmk. GemO verstößt.
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Laut Stellungnahme des Bürgermeisters wurde Herr Wagner am 16.12,1998 vom Gemeinde​rat als technischer Berater für Kanalangelegenheiten eingesetzt, weshalb seine Teilnahme an der Prüflingsausschusssitzung erfolgte. In rein formeller Hinsicht ist jedoch dem Beschwerde-Vorbringen zuzustimmen, da eine dem Prüfungsausschuss nicht an gehörige Person nur über einen Beschluss des Gemeinderates fallweise an einer Sitzung als Sachver​ständiger teilnehmen kann. Der Beschluss vom 16.12.1998 betraf allerdings die Bestellung des Herrn Wagner als technischer Berater und umfasste nicht dezitiert die Teilnahme an den Sitzungen, des Prüfungsausschusses im Jahre 2002. Diese gesetzliche Bestimmung wird daher vom Gemeinderat bzw., Bürgermeister hinkünftig verstärkt zu beachten sein und mögen erforderlichenfalls entsprechende konkrete Beschlüsse gefasst werden.
In wie weit der Bericht des Herrn Ing. Wagner für die Tätigkeit des Prüfungsausschusses zielführend und sinnvoll war, kann hieramts nicht beurteilt werden, doch scheint die Tatsache, dass der Genannte offenbar ungestört seinen Bericht vortragen konnte, einen Hinweis auf eine Akzeptanz unter den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu geben. Nach dem Erhebungsbericht der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung hat sich Herr Wagner unmittelbar nach seinem Bericht wieder entfernt und somit an der weiteren „Prüfung" durch den Prüfungsausschuss nicht teilgenommen. Im Protokoll ist vermerkt, dass „aufgrund der vorhandenen Unterlagen die rechnerische Richtigkeit festgestellt" wird. Der BA 03 wurde laut Mitteilung des Bürgermeisters im Übrigen wasserrechtlich und fördertechnisch endkollaudiert sowie vom Land rechnerisch überprüft.
Zu 2.)
Faktum ist, dass der Gemeinderat am 26.6.2003 unter TOP 16 den einstimmigen Beschluss gefasst hat, im Bereich der Gemeindestraße Eck-Eben ein Hinweisschild „besondere Unfall​häufigkeit auf 300 m" anzubringen. Offenbar gibt es dazu unterschiedliche Rechtsmeinungen betreffend die Zulässigkeit dieser Maßnahme. Das zuständige Verkehrsreferat der Bezirks​hauptmannschaft Graz-Umgebung hat hiezu die Meinung vertreten, dass der Wortlaut der Zusatztafel in der StVO zwar nicht exemplarisch vorgesehen ist, es aber durchaus der gängigen Praxis entspricht, derartige Tafel aufzustellen. Ein absolutes Verbot ist der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung/Verkehrsreferat nicht bekannt.
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Bürgermeister Urdl hat zu diesem Punkt wie folgt Stellung genommen: „Vom Kuratorium für Verkehrssicherheit erhielt ich auf die Anfrage nach der Zulässigkeit des Verkehrszeichens „Besondere Unfallhäufigkeit auf 300 m" die Auskunft, dass es dieses Verkehrszeichen laut StVO nicht gibt und auch nicht geeignet wäre, da es den Straßen-Verkehrsteilnehmern nichts über die Art der Gefährlichkeit aussagt und der Fahrzeuglenker nicht weiß, was ihn erwartet (z.B. Kurvenreich, schlechte Fahrbahn, Schulkinder u.a.). Das Kuratorium vertritt die Meinung, dass das Aufstellen des in der StVO geregelten Gefahren​zeichens „Schleudergefahr mit Zusatztafel kurvenreiche Strecke 300 m" die Straßenverkehrs​teilnehmer genau auf die Art der Gefahr hinweist.
Die Gemeinderäte der THAL haben die von der THAL beim zuständigen Ministerium eingeholte Auskunft im Gemeindeamt, nicht vorgelegt.
Das Aufbringen der optischen Tempobremsen wurde von mir nicht verweigert. Der Gemeinderat wurde von mir in seiner Sitzung am 9.10,2002 davon informiert, dass es noch zu keiner Umsetzung gekommen ist, da eine Änderung der Straßeneinbindung geplant ist. In dieser Sitzung kam auch zum Ausdruck, dass dem Gemeinderat nicht ganz klar war, wo diese Bodenmarkierungen aufgebracht werden sollen.
In der Sitzung vom 11,12.2002 teilte ich dem Gemeinderat mit, dass das Kuratorium für Verkehrssicherheit und die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung eine örtliche Befahrung durchgeführt haben und nun bei der Bezirkshaiiptmannschaft ein Verfahren auf Änderung von Vorrangregelung läuft.
Weiters konnte ich den Gemeinderat in seiner Sitzung am 26.3.2003 davon informieren, dass die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung nunmehr eine neue Vorrangrege hing verordnet hat und die dafür erforderlichen Verkehrszeichen und Markierungen bereits angebracht wurden. Die Errichtung der seinerzeit beschlossenen Bodenmarkierung muss nun aufgrund der geänderten Verkehrssituation nochmals überprüft werden und kann dann dem Gemeinde​rat neuerlich zur Beschlussfassung vorgelegt werden."
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In rechtlicher Hinsicht ist festzuhalten, dass gemäß § 46 Stak. GemO der Bürgermeister mit der Vollziehung eines Gemeinderatsbeschlusses nur dann innehalten darf, wenn der Gemeinderatsbeschluss ein Gesetz verletzt, insbesondere den. Wirkungsbereich der Gemeinde überschreitet oder wenn der Beschluss des Gemeinderates einen Nachteil für die Gemeinde zur Folge haben könnte.. In beiden Fällen müsste der Gemeinderat neuerlich mit der Angelegenheit befasst werden. Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass für bestimmte Angelegenheiten der StVO die zuständige Behörde nicht die Gemeinde ist.
Zu 3.)
Auch bei diesem Punkt ist Faktum, dass ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss gefasst
wurde. Laut Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 20.3.2003 ist die Angelegenheit dem
Bau- und Planungsausschuss (im Sinne des Antrages bis zur nächsten Quartalssitzung)
zuzuweisen.
Frau GR Elke Fessler, Obfrau des 'Umweltausschusses, hat zu diesem. Punkt am 12.5.2003 schriftlich wie folgt Stellung genommen;
„Da der Schutz der bäuerlichen Streuobstwiesen den Flächenwidmungsplan betrifft und wir heute mit der Flächenwidmungsplanrevision beginnen, ist es sinnvoll, diesen Punkt mit der Revision mitzumachen. Zuvor wird er noch im Umweltausschuss behandelt. Darüber hat der Bürgermeister den Gemeinderat informiert."
Bürgermeister Urdl führt in seiner Stellungnahme vom 9.5.2003 dazu folgendes aus: „Aufgrund der ständig zunehmenden Aufgaben, die wir zu erfüllen haben und da dieser Punkt den Flächenwidmungsplan betrifft und wir heuer mit der Flächenwidmungsplanrevision beginnen, habe ich den Gemeinderat am 9.10. bzw. 11.12.2002 informiert, dass dieser Punkt mit der Revision des Flächenwidmungsplanes inkl. der Vorbehandlung im Umweltausschuss mitgemacht wird. Eine diesbezügliche Beschlussfassung wird in der nächsten Gemeinderats​sitzung erfolgen.
Zu 4.)
Die Rechtslage hinsichtlich der Beantwortung von Fragen in der Fragestunde ist. im § 54 Abs.
4 klar geregelt.
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Stellungnahme des Bürgermeisters:
„In erster Linie resultieren die Mehrkosten aus der Verschiebung des Projektes durch die Beschwerde des Umweltanwaltes beim Verwaltungsgerichtshof (Unterbrechung der Bau​arbeiten für rund 3 Jahre). Auch Projekterweiterungen, die sich als notwendig erwiesen, z.B. Hangdrainage für den Landesstraßenausbau, Erweiterung für Volleyball und Flutlichtanlage waren unumgänglich,
Der Gemeinderat war laufend informiert: z.B. jährliche Planbudgets oder Kostenaufstellung vom 9.10.2002. Eine detaillierte Gegenüberstellung für jede einzelne Kostenstelle der Plankosten aus dem Jahre 1996 zu den tatsächlichen Kosten ist vom Planer noch vorzulegen."
Es ist „von außen" schwer zu beurteilen, ob ausreichende Unterlagen für eine Frage​beantwortung vorhanden sind. Es darf jedoch auf die obzitierte Rechtsvorschrift hingewiesen und angeregt werden, im Einzelfall dem gesetzlichen Auftrag so rasch wie möglich zu entsprechen.
Zu 5.)
Stellungnahme des Bürgermeisters:
„Da wir für den Verfahrensverlauf von Verhandlungsgegenständen auch Auskünfte bei der
Landesregierung, Bezirkshauptmannschaft, Raumplaner oder anderen Stellen einholen, wozu
der Akt benötigt wird, kann es passiert sein, dass sich dieser Termin mit dem Aktenein-
sichtstermin überschnitten hat.
Auch kann es leider vorkommen, dass einzelne Unterlagen zu Tagesordnungspunkten erst kurzfristig vor der Sitzung einlangen."
Die Vollziehung des § 34 Abs. 1 lit. e bringt in der Praxis immer wieder das Problem, dass „Akten" während der Einsichtsfrist noch nicht vollständig vorhanden sind oder auch kurzfristig „außer Haus" gebracht wurden. Dies kann verschiedene Ursachen haben und ist mitunter auch kaum vermeidbar.
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Der Gemeinde Thal, insbesondere dem Bürgermeister und der Amtsleitung ist die Bestim​mung über die Akteneinsicht jedenfalls bekannt und wird daher angenommen, dass hinkünftig kein Anlass für Beschwerden gegeben sein wird. Eine nachfolgende Prüfung, ob im Herbst 2002 gewisse Aktenstücke vorhanden waren oder nicht, wäre kaum vollziehbar und erscheint dies für die Klarstellung der Rechtslage im gegenständlichen Fall auch nicht von Relevanz.
Der Bericht des Bürgermeisters wird zur Kenntnis genommen.
GR Stern fragt an:
i)   Anträge Änderung Flächenwidmungsplan
Ob bei den Anträgen auf Änderung des Flächenwidmungsplans wieder Anträge aus dem Bereich Thal-Eben dabei sind?
Der Bürgermeister teilt mit, dass Anträge aus Thal-Eben dabei sind.
GR Stern möchte gerne zur Diskussion stellen, dass höchstwahrscheinlich in Thal-Eben wieder Baubewilligungen erteilt werden. Es ist ohnehin der zweitgrößte Weiler und das Verkehrsproblem wird überhaupt nie in Angriff genommen. GR Stern möchte den Vorstand bitten, dass er sich einmal mit diesem Problem befasst und im Zuge der Revision des Flächenwidmungsplanes ein Verkehrskonzept erstellen lässt. Das Verkehrsaufkommen ist gewaltig, denn bei jedem neuen Haus sind 2 bis 4 Autos. Öffentliche Verkehrsmittel wären wichtig. Ältere Leute oder wenn jemand keinen Führerschein hat, kommen überhaupt nicht mehr nach Graz und mit den Kindern ist es das gleiche. Der Sportplatz ist super, die Kinder gehören beschäftigt. Aber wenn sie nicht mehr in die Volksschule gehen, müssen sie in die Stadt und brauchen öffentliche Verkehrsmittel. Wenn sie nicht gerade in Unterthal wohnen, müssen sie schauen, wie sie zum Autobus kommen oder sie haben Eltern, die sie immer führen. GR Stern weiß, dass dies sicher keine einfache Sache ist, aber jetzt ist die Revision des Flächenwidmungsplanes und jetzt könnten wir dieses Problem auch gleich angehen. Sie berichtet, dass man von Wohnqualität auch nicht reden kann, da man keinen Kaufmann hat. Sie teilt mit, dass zu einer guten Infrastruktur ein öffentliches Verkehrsmittel gehört.
Der Bürgermeister teilt mit, dass dieser Punkt im Bauausschuss diskutiert gehört. Dieses Anliegen wird bei der zukünftigen Raumplanung berücksichtigt.
GR SÖLKNER berichtet:
k)  Linie 48
Die Linie 48 ist die schlecht ausgelastetste Linie und ist gefährdet. Er fragt an, ob weitere Gespräche geführt wurden und wie es mit dem Schreiben an Stadtrat Rüsch steht, ob schon eine diesbezügliche Antwort von Stadtrat Rüsch vorliegt?
Der Bürgermeister teilt mit, dass er jetzt nicht sagen kann, ob bereits eine Antwort von Stadtrat Rüsch vorliegt.
GR SÖLKNER ersucht um Berichterstattung in der nächsten Gemeinderatssitzung und dass man am Ball bleibt.
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1)   Artikel Fördermöglichkeit für ökologisch wertvolle Grünflächen bei Wiesen, Weiden und Streuobstwiesen Er ersucht um Veröffentlichung in den nächsten Gemeindenachrichten.
GR FOTR fragt an:
m) Verordnungen 30-kmh/Zonen
Er teilt mit, dass er einmal eine Anfrage bezüglich der 30-krnh/Zone gestellt hat, weil jemand zu ihm gekommen ist und mitgeteilt hat, dass er nichts bezahlt hat, weil er einen Einspruch gemacht hat, obwohl er schneller gefahren ist in dieser 30-kmh/Zone. Es steht im letzten Protokoll, dass bei der Gendarmerie nachgefragt wurde und man davon nichts weiß. Seine Frage war aber in diese Richtung gelenkt, dass er gerne eine Liste der Verordnungen dieser 30-kmh/Zone hätte um dies überprüfen zu können. Und da steht im letzten Protokoll, so unter dem Motto "such dir das selbst heraus." Das ist aber nicht sein Ziel der Frage gewesen.
Der Bürgermeister teilt mit, dass diese Verordnungen durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit überprüft wurden. Das Kuratorium hat uns bestätigt, dass unsere Verordnungen der 30-kmh/Zonen alle rechtskonform sind.
GR FOTR hätte gerne die Liste der Verordnungen, die dem Kuratorium vorgelegt wurde, weil er mit demjenigen, der zu ihm gekommen ist reden möchte, welche es war.
Der Bürgermeister teilt mit, dass GR FOTR uns sagen kann, um welche 30-kmh/Zone es sich handelt, wo keine Strafe bezahlt wurde.
GR FOTR erklärt, dass er diese Verordnungen generell durchschauen möchte und diese Liste auch schon aufliegen muss.
n)  Eingangsfrage Vorlage des GR-Beschlusses vom 11.12.2002
Da ist es darum gegangen, dass es so einen Beschluss gibt, aus dem hervorgeht, dass die Straßenbezeichnungen mit den neuen Hausnummern gleichzeitig mit dem Flächenwidmungsplan eingeführt werden.
Der Bürgermeister teilt mit, dass dieser Punkt beim Budget im außerordentlichen Haushalt: "Straßenbezeichnung und Hausnummerierung neu - die Straßenbezeichnung und Hausnummerierung neu, auch ein Wunsch der ÖVP und THAL, soll gleichzeitig mit der Flächenwidmungsplanrevision durchgeführt werden" beschlossen wurde.
GR FOTR teilt mit, dass im Protokoll steht, "es soll gemacht werden" und unter einem Beschluss verstehe er, dass der Gemeinderat beschließt, dass dies und dies gemacht wird. Da ist ein Budget für irgendetwas zur Verfügung gestellt worden und da sind taxativ ein paar Punkte angeführt worden. Einen Beschluss an dem der Bürgermeister oder der Gemeinderat oder an wen sich dieser Beschluss eigentlich richtet, gebunden ist, gibt es nicht. Denn dann würde sich die Frage stellen, was mit den vielen Punkten ist, die wir in den letzten Jahren drinnen gehabt haben, und nicht realisiert worden sind oder nicht realisiert werden konnten, da haben wir eigentlich gegen die Beschlüsse gehandelt? Er ist der Meinung, dass "beschlossen" nicht die korrekte Wiedergabe ist.
Der Bürgermeister berichtet, dass GR FOTR mitteilte, dies zum ersten Mal zu hören. Dies wurde widerlegt.
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GR Hofer berichtet:
o)   Schulbus Hörzer
Sie hat den Schulbus insgesamt 3 x ohne Tafel „Schulbus" gesehen. Kann man jetzt hier etwas unternehmen, denn es kann ja nicht so schwer sein, dass man eine Tafel anbringt.
Der Bürgermeister teilt mit, dass er am Donnerstag mit Herrn Hörzer sprechen wird.
GR SÖLKNER berichtet:
p)  Probleme im Kindergarten
Er berichtet, dass es ein Problem im Kindergarten gibt. Er hat die betroffene Dame an GR Hofer verwiesen, da sie Obfrau des Kindergartens ist. Es geht um ein Kind, welches nicht mehr in diese entsprechende Gruppe gehen mag und die Kindergärtnerin aus Prestige auch nicht nachgeben will. Er bittet GR Hofer, dass sie sich dieser Sache annimmt.
GR Hofer erklärt, dass sie gestern der Dame mitgeteilt hat, dass sie zuerst mit dem Bürgermeister diesbezüglich sprechen muss und dann kann GR Hofer nur die Kindergärtnerin bitten, dass dieses Kind die Gruppe wechseln kann.
Der unter dem Tagesordnungspunkt 3. gefasste Beschluss wird gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, LGB1. Nr. 87/1986, i.d.g.F., als dringlich erklärt.
Die Abstimmung erfolgte durch Heben der Hand. Schluss der Sitzung: 00.15 Uhr (09.10.2003)
Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 23 Seiten „Öffentlicher Teil" und 11 Seiten „Nicht Öffentlicher Teil".
Vorgelesen     -     genehmigt     -     unterschrieben
Thal, am
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Der Schriftführer:
Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde Thal und der Stadt Graz hinsichtlich der Änderung des durch die Berufsfeuerwehr zu erbringenden
Leistungsumfanges
Präambel
Die Stadt Graz und die Marktgemeinde Thal haben 1952 einen Feuerlöschverband gegründet, wonach die Gemeinde Thal auf die Aufstellung einer eigenen Feuerwehr verzichtet und die Stadt Graz die Feuerlöschhilfe für dieses Gemeindegebiet gegen einen jährlichen Kostenbeitrag leistet. Nun hat sich in den letzten Jahren eine intensive Zusammenarbeit zwischen der FF Steinberg - Rohrbach und der Marktgemeinde Thal auf dem Gebiet des abwehrenden und des vorbeugenden Brandschutzes ergeben, was zum Abschluss einer Löschverbandsvereinbarung geführt hat. Da sich dadurch der Umfang der durch die Feuerwehr der Stadt Graz zu erbringenden Leistungen ändert, ist der Abschluss einer ergänzenden Vereinbarung zwischen der Stadt Graz und der Marktgemeinde Thal erforderlich.
§1
In Abänderung des anlässlich der Gründung eines Feuerlöschverbandes zwischen der Stadt Graz und der Marktgemeinde Thal 1952 festgelegten Leistungsumfanges sollen die Aufgaben nach § 1 des Landesfeuerwehrgesetzes idgF im Gebiet der Marktgemeinde Thal zu 2/3 von der Berufsfeuerwehr Graz und zu 1/3 von der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg - Rohrbach wahrgenommen werden. Dies bedeutet, dass bei einem Alarm (Gefahr im Verzug) automatisch beide Feuerwehren alarmiert werden und dadurch sichergestellt ist, dass bei allen Witterungsverhältnissen und Tageszeiten zumindest eine der beiden Feuerwehren in angemessener Hilfsfrist am Schadensort eintrifft. Sind beide Feuerwehren im Einsatz, so liegt die Einsatzleitung bei der Berufsfeuerwehr Graz. Im Katastrophenfall liegt die behördliche Einsatzleitung bei der Bezirkshauptmannschaft Graz -Umgebung.
§2
Die Berufsfeuerwehr Graz entsendet zu Feuerbeschauten bei besonders brandgefährdeten Objekten Sachverständige, wobei zu diesen Verhandlungen die FF Steinberg - Rohrbach prinzipiell einzuladen ist. Weiters sind beide Feuerwehren bei Großbauvorhaben im Gewerbe- und Bauverfahren, sowie in Belangen des Katastrophenschutzes zu den Verhandlungen einzuladen. Bei allen übrigen Bauverfahren bzw. kleinen Gewerbeverfahren und Feuerbeschauten bei nicht besonders brandgefährdeten Objekten gemäß Feuerpolizeigesetz idgF ist die FF Steinberg - Rohrbach zuständig.
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Freiw. Feuerwehr f^A Steinberg-Rohrbach
8151 Steinberg 138, Tel. (0664) 9204540,      %^.aJf       www.ff-steinberg-rohrbach.at, Notruf: (03133) 122
Loschverbandsvereinbarung zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg-Rohrbach mit der Marktgemeinde Thal
Nach mehrjähriger intensiver Zusammenarbeit der FF Steinberg-Rohrbach und der Marktgemeinde Thal, politischer Bezirk Graz-Umgebung, auf dem Gebiet des abweh​renden und vorbeugenden Brandschutzes, haben sich beide Vertragspartner entschlos​sen, eine Loschverbandsvereinbarung einzugehen.
§1
Die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach, im folgenden kurz FF Steinberg-Rohrbach genannt, einerseits und die Marktgemeinde Thal (im folgenden kurz „Markt​gemeinde" genannt) andererseits kommen überein, sich zu einem Feuerlöschverband im Sinne des Landesfeuerwehrgesetzes zusammenzuschließen.
§2
Diese Loschverbandsvereinbarung wird unter dem Vorbehalt geschlossen, dass die Marktgemeinde gleichzeitig eine ergänzende Vereinbarung mit der Berufsfeuerwehr Graz schließt. Gemäß dieser Vereinbarung sollen die Aufgaben nach §1 des Landes​feuerwehrgesetzes idgF im Gebiet der Marktgemeinde zu 2/3 von der Berufsfeuerwehr Graz und zu 1/3 von der Freiwilligen Feuerwehr Steinberg-Rohrbach wahrgenommen werden. Dies bedeutet, dass bei einem Alarm (Gefahr im Verzug) automatisch beide Feuerwehren alarmiert werden und dadurch sichergestellt ist, dass bei allen Witte​rungsverhältnissen und Tageszeiten zumindest eine der beiden Feuerwehren in ange​messener Hilfefrist am Schadensort eintrifft. Für die Feuerwehr Steinberg-Rohrbach bedeutet dies, dass sie im Alarmfall zumindest mit einem Fahrzeug ins Gebiet der Marktgemeinde ausrückt. Sind beide Feuerwehren im Einsatz, so liegt die Einsatzlei​tung bei der Berufsfeuerwehr Graz. Im Katastrophenfall liegt die behördliche Einsatzlei​tung bei der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung.
Loschverbandsvereinbarung
Seite 1 von 3
[image: image5.jpg]



Freiw. Feuerwehr
8151 Steinberg 138, Tel. (0664) 9204540,

Steinberg-Rohrbach
wwwJT-steinberg-rohrbach.at, Notruf: (03133) 122
§5
Diese Löschverbandsvereinbarung tritt mit 1. Jänner 2004 in Kraft und wird auf unbe​stimmte Zeit (zumindest aber für die Dauer von drei Jahren) abgeschlossen. Auch be​steht bereits seit 1. Jänner 2003 eine Übergangsregelung, wonach die Marktgemeinde der FF Steinberg-Rohrbach für das Kalenderjahr 2003 einen Fixbetrag von 3.633,65 Euro für die unterstützende Wahrnehmung von Aufgaben nach §1 des Landesfeuer-wehrgesetzes idgF. bezahlt. Prinzipiell werden diese Aufgaben bereits 2003 nach der gleichen Regelung - wie in § 2 angeführt - von der FF Steinberg-Rohrbach wahrgenommen.
Die Vertragspartner behalten sich das Recht vor, das gegenständliche Übereinkommen jeweils unter Einhaltung einer 6 monatigen Kündigungsfrist zum 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres mittels eingeschriebenen Briefes zu kündigen.
§6
Die Marktgemeinde verpflichtet sich, der FF Steinberg-Rohrbach für die Leistungen aus dieser Vereinbarung einen jährlichen Beitrag zu bezahlen. Die Höhe des Beitrages ist grundsätzlich im freien Einvernehmen zwischen den beiden Vertragspartnern festzule​gen und beläuft sich für die Jahre 2004 und 2005 wertgesichert (VPI) auf jeweils 6.500 Euro. Dieser Beitrag ist am 30. Jänner eines jeden Jahres fällig.
§7
Diese Vereinbarung wird in dreifacher Ausfertigung errichtet. Die vertragsschließenden Teile erhalten je eine Ausfertigung. Gemäß § 43 der Steiermärkischen Gemeindeord​nung bedarf diese Vereinbarung zur Rechtsverbindlichkeit entsprechender Gejneinde-ratsbeschiüsse der, betroffenen? Gemeinde.
Elke  Fcoclon        -d^-t^-
/  'ZtrZ*
GK Anton Hofbauer
Kommandant d. FF Steinberg-Rohrbach
Bürgemeister d. Gde. Rohrbach-Steinberg
Datum
Bgmst. Heribert Uhl
Vizebgm. Peter Schickhofer Bürgermeister d. Gde. Thal
Löschverbandsvereinbarung
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Steiermark
Das Land
AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG
•> Straßeninfrastruktur -
Fachabteilung 18A
Planung und Bau
ÜBEREINKOMMEN
Stempel- und gebührenfrei gemäß § 2 Zif 1 GebGes 1957
abgeschlossen zwischen
1. MARKTGEMEINDE Tha!  (1/1)
, 8051 Graz-Gösting
im folgenden kurz „Veräußerer", einerseits und dem Land Steiermark/Landesstraßenverwaltung, andererseits.
L
Gegenstand dieses Übereinkommens ist die Grundemlösung für die Errichtung bzw. Erweiterung der   L 331,
Thalerseestraße bzw. ihrer Nebenanlagen sowie Nebenwegen und Zufahrten im Baulos „"Winterteicfabrücke -
Sportzentrum"".
Der/die Veräußerer ist/sind Eigentümer der im Pkt. ÜL angeführten Liegenschaft, von der nach dem dzt.
vorliegenden Detailprojekt die dort näher bezeichneten Teile voraussichtlicb beansprucht werden.
n.
(Entschädigung, siehe auch Pkt. HL)
dauernde Inanspruchnahme von Grundstücksflächen
619,50
vorübergehende Inanspruchnahme von Grundstücksflächen
0,—
sonstige Entschädigungen
0,-
abzüglich Rückkauf von Grundstücksflächen
0.—
Gesamtentschädigung
€ 619,50
90 % der Entschädigungen für dauernde Inanspruchnahme
557,55
100 % der Entschädigungen für vorübergehende Inanspruchnahme
0,~
100 % der sonstigen Entschädigungen
0,—
abzüglich Rückkauf von Grundstücksflächen
Q^
vorläufiger Auszahlungsbetrag
€ 55X55
Räumungs- bzw. Schlägerungstermin: 10.12.2003
Zahlung:    1.   557,55
an Raiffeisenbank Thal, BLZ 38377, Kto.Nr. 3000015
8011 Graz <? Landhausgasse 7
Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar Öffentliche Verkehrsmittel: Haltestelle Hauptplatz
m.
(Beanspruchung und sonstige Entschädigungen)
PLAN   GB        KG
EZ        GST        BA  WI  ART*    m2         €/m2
WERT
* DBS/DBN = dauernd beanspruchte Fläche: Straße/Nebenanlage         VBF = vorübergehend beanspruchte Fläche         FLG = Flächengewinn
5
63285    63285 Thal
1174     1313/1     LN    0    DBS      177
3,50
619,50
IV.
Die Vertragsteile erklären sich mit dem in Pkt. II. vereinbarten Entschädigungsbetrag einverstanden und verzichten im Hinblick auf dieses Übereinkommen auf das Begehren, die Entschädigung gerichtlich festsetzen zu lassen.
V. Der/die Veräußerer erhebt/en gegen die sofortige Inangriffnahme der Straßenbauarbeiten keine Einwendung.
VL
Die Schlägerung des stehenden Holzes hat bis zu dem in Pkt. EL angeführten Termin zu erfolgen. Der/die Veräußerer als Nachbar der an die Ablöseflächen angrenzenden Waldflächen erklärt/en rechtsverbindlich, gegen die Erteilung der Rodungsbewilligung, welche durch die Straßenverwaltung zu beantragen ist, keinen Einwand zu erheben.
vn.
Im Falle der beantragten Einlösung von Restflächen verzichten die Liegenschaftseigentümer auf die Stellung eines Rückübereignungsantrages.
Im Falle des Erwerbes eines Ersatzgrundes binnen 3 Jahren ab Rechtskraft des Ablösebescheides, erklärt sich die Landesstraßenverwaltung bereit, die Grunderwerbssteuer und anteilige Vertrags- u. Grundbuchseintragungskosten in der Höhe von insgesamt 5,5 % zu ersetzen. Die Berechnungsbasis der Refundierung stellt der bezahlte Kaufpreis der Ersatzliegenschaft dar. Der maximale Refundierungsbetrag ist mit 5,5 % des geleisteten Entschädigungsbetrages ohne Nebenentschädigungen begrenzt.
Vffl.
Die angeführten Flächenausmaße sind Vorausmaße. Nach Baudurchführung werden die in Anspruch genommenen Flächen, im Beisein der Grundeigentümer, vermarkt und vermessen. Die endgültige Abrechnung und ein allfälliger Zahlungsausgleich auf der Basis der vereinbarten Preise hat aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme innerhalb von 6 Monaten nach Vorliegen des bescheinigten Vermessungsergebnisses zu erfolgen. Die sich nach der Feststellung der tatsächlichen Grundinanspruchnahme rechnerisch ergebende Restablösesumme wird mit 4 % verzinst. Ein vom Abgelösten zu leistender Rückzahlungsbetrag ist sodann, unverzinst binnen 1 Monat nach schriftlicher Aufforderung durch die Landesstraßenverwaltung, zur Zahlung fallig. Bei Zahlungsverzug werden von der Landesstraßenverwaltung Verzugszinsen in der Höhe von 4 % über dem jeweils geltenden Zinsfuß für Eskortierungen der Österreichischen Nationalbank, pro Jahr ab dem Tage der Monatsfrist, verrechnet.
IX.
Der/die Veräußerer stimmt/en der lastenfreien Abschreibung und der grundbücherlichen Übertragung der beanspruchten Flächen nach den Bestimmungen der §§15 ff des Liegenschaftsteilungsgesetzes ausdrücklich zu.
X.
Das Übereinkommen wird seitens der Landesstraßenvenvaltung vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung der zuständigen Organe des Landes Steiermark abgeschlossen. Dies ist mit der Auszahlung der Entschädigung als gegeben anzunehmen.
XI.
90 % des vorläufig ermittelten Entschädigungsbetrages für den Grund und 100 % für die sonstige Entschädigung werden binnen 12 Wochen nach Rechtskraft des Bescheides an ein jeweils vom Veräußerer angegebenes Geldinstitut überwiesen. Sollten Freilassungserklärungen der Tabulargläubiger erforderlich sein, wird der Entschädigungsbetrag bis zum Vorliegen dieser gesperrt. 10 % des vorläufigen Entschädigungsbetrages für den Grund werden von der Landesstraßenverwaltung bis zur Endvermessung bzw. bis zur Herstellung der Grundbuchsordnung zurückbehalten und gemäß Pkt. VIII. des Übereinkommens verrechnet..
 nschaftseige)itümer  ftseijQ
Thal, am 07.10.2003
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Für die Landesstraßenvenvaltung
Der Sachverständige
(GK Anton Hofbauer)    (Vizebgm.Peter Schickfiof
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